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Vorlage 

zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksamtssitzung am 04.11.2025 

 

 

1. Gegenstand der Vorlage: Einsetzung eines verwaltungsinternen Klimateams 

2. Berichterstatter/in: Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, ein verwaltungsinternes Kli-

mateam im Bezirksamt einzurichten. 

4. Begründung: Grundlage der Arbeit des Klimateams ist es, die klimare-

levanten Programme, Leitlinien und Maßnahmen von 

Bund, Land und des Bezirks umzusetzen. Der Schwerpunkt 

liegt hierbei auf der Umsetzung des Berliner Klimaschutz- 

und Energiewendegesetzes (EWG Bln), des Berliner Ener-

gie- und Klimaschutzprogramms (BEK), Maßnahmenplans 

CO2-neutrale Verwaltung Berlin und des bezirklichen Kli-

maschutzkonzeptes von Steglitz-Zehlendorf. 

 

Das Klimateam unterstützt die Klimaschutzbeauftragte 

bei der Umsetzung folgender Aufgaben: 

• Kurzfristige Fortschreibung und Aktualisierung des 

bezirklichen Klimaschutzkonzeptes mit Fokus auf den 

Maßnahmenkatalog. Insbesondere sollen Maßnahmen 

vorgeschlagen werden, die zur Reduzierung von Treib-

hausgasen, zur Senkung des Energieverbrauchs sowie zur 

Erfüllung der Vorbildfunktion der Verwaltung beitragen 

und zugleich mehr Stadtgrün sowie Aspekte des Klima-

schutzes und der Klimaanpassung systematisch in die 

Stadt- und Grünflächenplanung integrieren. 

• Mitwirkung an der Entwicklung und Umsetzung ei-

nes Controllings- und Monitoringsystems des Klimaschutz-

konzeptes sowie der umgesetzten Klimaschutzmaßnah-

men 



• Unterstützung beim Aufbau und Pflege eines Moni-

toring-/Controllingssystems zur Überwachung der Zieler-

reichung des Maßnahmenkatalogs 

• Ämterübergreifende Zusammenarbeit zur Etablie-

rung der Maßnahmen zur CO2-neutralen Verwaltung 

• Erarbeitung und Realisierung von ämterübergrei-

fenden Klimaschutzmaßnahmen unter Einbeziehung der 

Bereiche Klimaanpassung und Nachhaltigkeit 

• Integration von Klimaschutz in alle Ämter, Ser-

viceeinheiten und Bereiche („Klimaschutz als Quer-

schnittsaufgabe“) 

• Koordination des Klimaschutzes im Bezirk auf Ver-

waltungsebene und ggf. Einbindung gesellschaftlicher 

und wirtschaftlicher Akteure vor Ort 

• Einwerbung und Umsetzung von Fördergeldern auf 

Landes-, Bundes- und EU-Ebene in Absprache mit dem 

Bezirksamt 

 

Das Klimateam trifft sich regelmäßig, mindestens vier Mal 

im Jahr. Der/ Die Klimaschutzbeauftragte lädt zu den Sit-

zungen ein und ist für die Vorbereitung sowie Nachberei-

tung der Termine inkl. Protokollführung zuständig. Über 

die Arbeit des Klimateams berichtet der/ die Klimaschutz-

beauftragte dem Bezirksamt regelmäßig. 

 

In das Klimateam müssen die folgenden Ämter, Ser-

viceeinheiten und Bereiche jeweils mindestens ein festes 

Mitglied sowie eine Vertretung entsenden: 

- Hochbauamt 

- Objektmanagement 

- Wirtschaftsförderung 

- Schul- und Sportamt 

- Amt für Bildung und Kultur 

- Umwelt- und Naturschutzamt 

- Tiefbauamt 

- Grünflächenamt 

- Stadtentwicklungsamt 



- Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des 

öffentlichen Gesundheitsdienstes (QPK) 

- Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK) 

Weitere Ämter und Bereiche können sich beteiligen oder 

bei Bedarf themenbezogen eingeladen werden. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. h) Bezirksverwaltungsgesetz 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: Keine 

 

7. Auswirkungen auf eine  

nachhaltige Entwicklung: 

./. 

 

 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 

 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

Maren Schellenberg 

Bezirksbürgermeisterin  


